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278 ZÜRCHER ILLUSTRIERTE

Gefährliche Schwiegermütter
Korz //cm* /7.

Es gibt Hunderttausende von Witzen über die bösen

Schwiegermütter und den geplagten Schwiegersohn. Sind
sie irgendwie begründet, oder-sind sie etwa einfach ein
dummer Auswuchs unserer Zivilisation wie vieles andere
auch? Sieht man sich ein wenig bei den Naturvölkern
nach dem Verhältnis zwischen Schwiegermüttern und
Schwiegersöhnen um, so gewahrt man gerade dort Er-
staunliches.

Man berichtet von einem der kühnsten, mutigsten
Krieger der Chiracahna-Apachen, einem nordamerika-
nischen Indianerstamm, daß er in einem engen Felsental,
wo er eben an der Quelle Wasser geholt hat, plötzlich
seine Schwiegermutter kommen sieht, und nun in Ver-
zweiflung die senkrechten Wände hinaufklettert, sich nur
noch mit den Finger- und Zehenspitzen an den Fels-
ritzen anklammern kann, in größter Gefahr schwebt und
dabei erbärmliche Wärnungsschreie ausstößt, worauf die
Schwiegermutter wieder umkehrt.

In den Lagern eines andern Indianerstammes fiel jedem
Besucher ein fortwährendes Getute mit kleinen Rinder-
hörnchen von verschiedener Tonhöhe auf, wie es auf
einem Rangierbahnhof zu hören ist. Jene Töne sind
Warnungssignale, die verhindern sollen, daß Schwieger-
mütter und Schwiegersöhne, die bei ihren täglichen Ar-
beiten im Lager herumgehen, sich dabei begegnen.

Das ist nun keineswegs etwa eine Eigentümlichkeit bei
einigen Indianerstämmen, sondern auch bei australischen
Buschnegern kann man jenes Tuten vernehmen. Ein
Australneger, der an der Sonne schlief und das Hörnchen
seiner Schwiegermutter überhörte, verfiel in einen töd-
liehen Schrecken, als man ihm nach dem Erwachen er-
zählte, daß ihr — Schatten über seine Beine hinweg-
gestreift sei.

Es zeigt sich, daß es bei sehr vielen Naturvölkern in
Australien, Afrika und Amerika für Schwiegermütter
und Schwiegersöhne strengstens «tabu», d. h. absolut
verboten ist, sich anzusehen oder gar anzusprechen. Das

bringt immer Unglück. So wagen viele indianische
Schwiegermütter im Lager und auf der Reise kaum ihren
Kopf zu erheben, denn, wenn ihr Blick einen Schwieger-
söhn träfe, so könnte er keine Kinder mehr bekommen.
Umgekehrt würde bei andern Primitiven der Mann er-
blinden, der seine Schwiegermutter sähe. Bei einigen
Stämmen Afrikas gilt das Sichansehen und Sichsprechen
dieser Verwandten schlimmer als Inzest. Bei andern
kommt solches Ungemach über sie, daß sie sich ihm am
besten durch — Selbstmord entziehen. Bei Austrainegern
wurde früher jeder Mann, der mit seiner Schwieger-
mutter sprach, getötet; jetzt wird er streng bestraft und
aus dem Lager ausgeschlossen, was meistens auch den
Tod bedeutet.

Hunderte von derartigen Beispielen ließen sich an-
führen für den panischen Schrecken, den das ungewollte
Begegnen von Schwiegermutter und Schwiegersohn ver-
ursacht. Viele hat der amerikanische Philosoph R. Brif-
fault in seinem sehr gründlichen, dreibändigen Buch
«Mothers» — Mütter — gesammelt, worin er sucht, auch
die Ursachen solcher Spannung zu ergründen. Es sind
keineswegs etwa sachliche Meinungsverschiedenheiten,
noch braucht die junge Frau oder Fragen der Kinder-
erziehung daran schuld zu sein. Es ist einfach ein Angst-
gefühl, das sich offenbar seit vielen Generationen über-
liefert hat. Denn es bleibt auch bestehen, wenn sich die
heidnischen Anschauungen, mit denen das Tabu ver-
bunden ist, geändert haben. Ein afrikanischer Missionar
berichtet, daß bei einer Predigt auch ein Häuptlingssohn
anwesend war, der sich kurz vorher mit einem Mädchen
verlobt hatte. Da geschah es, daß auch dessen Mutter,
also seine künftige Schwiegermutter, zu den Hörern
trat. Da warf sich der junge Mann sofort zu Boden, seine
Freunde umstellten ihn schützend und warfen Felle und
Schilder über ihn, unter denen sie ihn erst halb erstickt
hervorzogen, als die Leute nach Schluß der Predigt weg-
gelaufen waren.

Wie dort die zukünftige Schwiegermutter ge-
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fährlich ist, so bleibt sie es andernorts auch über den
eventuellen früheren Tod der jungen Frau hinaus.

Bei vielen Stämmen wird nun das Tabu, das, wie man
sich denken kann, im täglichen Leben innerhalb des klei-
nen Menschenkreises sehr unbequem ist, so umgangen,
daß der Mann zuerst seine Schwiegermutter pro forma
heiratet. Gewisse Fachgelehrte wollen das Tabu auf den
Frauenraub zurückführen, der den Räuber der Tochter
bei deren Mutter gründlich verhaßt machen müsse. Aber
dann hätten die jungen Stammesgenossen der Geraubten
noch mehr Anlaß, den Rivalen aus fremdem Stamm zu
haben. Solcher Rivalenhaß aber ist fast nie wahrzuneh-
men, und außerdem ist das Tabu da am ausgesprochen-
sten, wo der Mann in die Familie der Frau hineinheiratet
und dort lebt. Gerade so organisierte Stämme zeigen
noch alle oder viele Züge des Matriarchats, wo die älteste
Frau das Oberhaupt der Sippe ist, befiehlt, alles besitzt,
ihr Name auf die Nachkommen übergeht usw. Diese be-
sondere Stellung der ältesten Frau könnte möglicherweise
als Ursache des Tabus angesehen werden, wie es denn
auch umgekehrt bei vielen alten patriarchalischen Völ-
kern wie z. B. in China ein Tabu zwischen Schwieger-
vätern und den in deren Familien einheiratenden Schwie-
gertöchtern gibt. Aber alle diese Erklärungen sind nicht
stichhaltig. Man muß darum jene Erscheinungen, die auf
den frühesten Beziehungen menschlicher Gemeinschaft
beruhen, einfach hinnehmen, und unsere Witze über die
Schwiegermutter sind wohl nichts anderes als ein letztes,
schwaches Ueberbleibsel jener einstigen Anschauungs-
weise. Zu einem solchen blinden Weiterwirken der In-
stinkte gehört auch dasjenige des Bemutterungstriebes
bei der Schwiegermutter, was natürlich vom jungen stol-
zen Vater als ungehörig empfunden und zurückgewiesen
wird, während er umgekehrt von dem Instinkte der
Schwiegermutter als fremdes Blut, als Feind und Révolu-
tionist in der Linie der weiblichen Generationen emp-
funden wird. Zum Glück aber gibt es heute weit mehr
Fälle herzlichen Einvernehmens zwischen Schwiegermüt-
tern und Schwiegersöhnen als die Witzblätter vermuten
lassen, und das Tuten mit besonderen Hörnchen hört
man nie.

Auch bei den Naturvölkern gibt es Optimisten und
Humoristen. Ein Neger sah, wie seiner Frau von einem
jungen Manne mehr Freundlichkeiten erwiesen wurden
als er für notwendig fand. Bald darauf gebar ihm seine
Frau eine Tochter. Was tat nun der Schlauberger? Er
verlobte das Mädchen sofort mit Hilfe der Eltern jenes
gefährlichen Mannes mit eben diesem Allzufreundlichen.
Von dem Moment an durfte dieser die Frau als seine

zukünftige Schwiegermutter nie mehr anschauen oder
sprechen, und so war jeder Möglichkeit einer Eifersuchts-
geschichte vorgebeugt.
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